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Die Rolle des Gerichtshofs im Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 AEUV besteht darin,
das Unionsrecht auszulegen oder über seine Gültigkeit zu entscheiden. Die Anwendung des Uni-
onsrechts auf den dem Ausgangsverfahren zugrundeliegenden Sachverhalt ist hingegen Sache
des nationalen Gerichts. Der Gerichtshof entscheidet insbesondere nicht über etwaige Meinungs-
verschiedenheiten bezüglich der Auslegung oder Anwendung des nationalen Rechts. Vielmehr
muss das vorlegende Gericht die konkreten Konsequenzen aus der Antwort des EuGH ziehen, in-
dem es gegebenenfalls die fragliche nationale Bestimmung nicht anwendet.

Dementsprechend erläutert das Urteil in der Rs. C-148/15 (Deutsche Parkinson) die Auslegung
insbesondere von Art. 36 AEUV mit ex-tunc-Wirkung1 und das vorlegende OLG Düsseldorf muss
nunmehr über die – für die Dauer des Vorabentscheidungsverfahrens ausgesetzte – Berufung der
DPV entscheiden, wobei es in seiner Entscheidung aufgrund der jedenfalls inter partes2 binden-
den Wirkung des EuGH-Urteils (Art. 91 VerfO EuGH) nicht von der Antwort des EuGH abwei-
chen darf. Demnach muss das OLG insbesondere berücksichtigen, dass die Preisbindung für RX-
Arzneimittel im Anwendungsbereich der Warenverkehrsfreiheit und mithin bei grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten mangels Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht nicht anwendbar ist. Dies
folgt aus dem Anwendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber nationalem Recht, der keinen
Geltungsvorrang umfasst. Danach ist mitgliedstaatliches, dem Unionsrecht widersprechendes
Recht der Mitgliedstaaten nicht nichtig, sondern im Anwendungsbereich des Unionsrechts unan-
wendbar.3 Dementsprechend betrifft das EuGH-Urteil über die Auslegung insbesondere von
Art. 36 AEUV nicht die Gültigkeit der gesetzlichen Festlegung eines einheitlichen Apothekenab-
gabepreises für RX-Arzneimittel in § 78 Abs. 1 S. 4 AMG, §§ 1 und 3 AMPreisV. Somit bleiben
die in Deutschland ansässigen (Versand-)Apotheken an die für sie weiterhin geltenden Vorschrif-
ten gebunden. Da das Verbot des Art. 34 AEUV nur einfuhrbehindernde Maßnahmen betrifft,
kann es somit durch die Nichtanwendbarkeit der Festpreisregelung nur auf EU-ausländische
Marktteilnehmer zu einer Benachteiligung inländischer Marktteilnehmer kommen (sog. Inländer-
diskriminierung).4 Darüber hinaus hat das Urteil keine Auswirkungen auf andere nationale Maß-
nahmen, im Kontext des Vertriebs von Arzneimitteln den Zielen gemäß Art. 36 AEUV dienen.5
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